
I . Im Dezember 1988 hatte die UN-Gene­
ralversammlung noch einmal an die 
Grundsätze der Resolution von 1971 (und 
der folgenden Resolutionen) erinnert und 
»ihre uneingeschränkte Unterstützung für 
die Verwirklichung der Ziele der Erklärung 
des Indischen Ozeans zur Friedenszone« 
bekräftigt. Die lange geplante Konferenz 
sollte nun, so die Resolution 43/79 (Text: 
V N 3/1989 S.104f.) 1990 i n Colombo statt­
finden. Im Jahr darauf wurde eine entspre­
chende Resolution auf Antrag und auf der 
Grundlage eines Entwurfs der Blockfreien 
erneut verabschiedet, m i t 137 zu 4 Stim­
men bei 14 Enthaltungen. In dieser Ent­
schließung 44/120 wurde, wie bereits seit 
Jahren üblich, der Überzeugung Ausdruck 
verliehen, »daß die anhaltende militäri­
sche Präsenz der Großmächte i m Gebiet 
des Indischen Ozeans - i m Kontext ihrer 
Rivalität gesehen - die Einleitung prakti­
scher Schritte zur baldigen Verwirklichung 
der Ziele der Erklärung dringend notwen­
dig macht«. Die Generalversammlung 
»wiederholt und unterstreicht« i n der Re­
solution »ihren Beschluß, als notwendigen 
Schritt zur Verwirklichung der 1971 verab­
schiedeten Erklärung des Indischen 
Ozeans zur Friedenszone« die Konferenz 
über den Indischen Ozean i n Colombo ab­
zuhalten, auch wenn dies 1990 noch nicht 
möglich sei. Darüber hinaus erklärte sie 
ihre Überzeugung, daß die angestrebten 
Maßnahmen zur Umsetzung der Erklärung 
von 1971 »durch ermutigende Entwicklun­
gen i n den internationalen Beziehungen, 
die sich positiv auf die Region auswir­
ken könnten, erleichtert werden dürf-
te(n)«. 
Diese Hoffnung allerdings, der Wegfall der 
Ost-West-Konfrontation werde die U m ­
wandlung des Indischen Ozeans i n eine 
Friedenszone erleichtern, erfüllte sich 
nicht. Noch während der 44.Generalver­
sammlung kündigten i m Dezember 1989 
die USA, Frankreich und Großbritannien 
ihren Austritt aus dem Ad-hoc-Ausschuß 
für den Indischen Ozean (damalige Zu­
sammensetzung: V N 3/1989 S.108) an und 
vollzogen ihn dann i m A p r i l 1990; das Gre­
m i u m arbeitet als Nebenorgan der Gene­
ralversammlung an der Vorbereitung der 
Konferenz. Dies wurde damit begründet, 
durch die von der Generalversammlung 
verabschiedete Resolution auf der Grund­
lage der Initiative der Blockfreienbewegung 
sei das Prinzip der Einmütigkeit i m Ad-
hoc-Ausschuß durchbrochen worden. In­
haltlich bezog sich dies auf die Formulie­
rungen i n der Resolution, die die militäri­
sche Präsenz äußerer Mächte zum Problem 
erklärten, das die geplante Konferenz 
dringlich mache. Zugleich m i t dem Rück­
zug der drei westlichen Mitglieder des U N -
Sicherheitsrats erklärte eine Reihe weite­
rer Staaten ohne Begründung, an den Ta­
gungen des Ad-hoc-Ausschusses 1990 nicht 
teilzunehmen (Deutschland (Bundesrepub­
lik) , Italien, Japan, Kanada, Niederlande, 
Norwegen). Damit waren 9 der zuvor 49 
Mitglieder des Ausschusses entweder aus­
getreten oder boykottierten die Sitzungen, 
und zwar sämtliche i m Ausschuß vertrete­
nen NATO-Mitglieder (außer Griechen­
land) sowie Japan. 

I I . Die beiden Sitzungsperioden des Aus­
schusses i m Jahre 1990 (im A p r i l und Juli; 
Tagungsort war New York) waren i m we­
sentlichen von diesem Boykott des Nor­
dens geprägt. Der Ausschuß mußte sich 
vorwiegend auf technische Vorbereitungen 
der Konferenz beschränken und bemühte 
sich ansonsten, sowohl die bisherigen eige­
nen Positionen aufrechtzuerhalten als 
auch die Wiederteilnahme der Boykotteure 
zu erreichen. Dies gelang bisher nicht. 
Die wesentliche inhaltliche Veränderung 
zu vorherigen Positionen besteht i n einer 
Modifizierung der geplanten Tagesord­
nung. In Punkt 13 war bisher die Rede da­
von, daß die Situation i m Indischen Ozean 
vor dem Hintergrund »der weiter bestehen­
den Gefahren durch die militärische Prä­
senz der Großmächte« überprüft werden 
sollte. Nun heißt die entsprechende For­
mulierung: es gehe u m eine »Überprüfung 
der Situation i m Gebiet des Indischen 
Ozeans i m Zusammenhang der Verwirkli­
chung der Erklärung des Indischen Ozeans 
zu einer Zone des Friedens«. 

Diese etwas gestelzte Formulierung stellt 
den Versuch dar, den westlichen Staaten 
entgegenzukommen, ohne zugleich die 
Auffassungen der Ausschußmehrheit gar 
zu offensichtlich aufzugeben. Schließlich 
hat sich der Ausschuß i m Juli 1990 bereits 
über eine Liste von Themen verständigt, 
die i m Schlußdokument der geplanten 
Konferenz behandelt werden sollen. Dabei 
geht es u m die Bekräftigung einer Reihe 
von Grundsätzen, die insbesondere i n der 
•Friedenszone Indischer Ozean« zum Tra­
gen kommen sollen. Diese reichen von der 
Beachtung der UN-Charta und des Völker­
rechts über ein Ende der militärischen und 
marit imen Konfrontation der Großmächte 
i n der Zone sowie die Beseitigung auswär­
tiger Militärbasen bis zur Respektierung 
der Menschenrechte. 

Damit ist die geplante Konferenz technisch 
und inhalt l ich i m wesentlichen vorberei­
tet. Unklar ist allerdings weiterhin, ob die 
politische Voraussetzung der Konferenz 
überhaupt noch hergestellt werden kann: 
die Bereitschaft der USA, Frankreichs und 
Großbritanniens (sowie ihrer Verbünde­
ten), sich an ihr auch zu beteiligen. Da es 
sich bei diesen Ländern zugleich u m rele­
vante marit ime Mächte der Region, u m 
Kernwaffenstaaten und u m Ständige M i t ­
glieder des Sicherheitsrats handelt, ist eine 
erfolgreiche Konferenz ohne diese kaum 
denkbar. Da der politische Kern der Konfe­
renz — und des Konzepts der 'Friedenszone 
Indischer Ozean« - aber gerade darin be­
steht, den Einfluß und die Präsenz auswär­
tiger Mächte zu begrenzen und abzubauen, 
ist deren Bereitschaft zu einer Teilnahme 
weiterhin eher unwahrscheinlich. 

I I I . Dieses Dilemma bleibt auch nach der 
Beschlußfassung der 45.UN-Generalver­
sammlung ungelöst. In der dort am ^ .De­
zember 1990 verabschiedeten Resolution 
45/77 werden die Positionen der Mehrheit 
erneut bekräftigt, der Termin der geplanten 
Konferenz wird allerdings wiederum, dies­
mal auf 1992, verschoben. Die Abstim­
mung erbrachte ein Ergebnis von 128 zu 4 

Stimmen, bei 17 Enthaltungen, wobei die 
Gegenstimmen, nicht unerwartet, von den 
Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbri­
tannien und Japan kamen, während sich 
die meisten europäischen Länder der Stim­
me enthielten. 
Die bestehende Sackgasse dürfte sich i n der 
absehbaren Zukunft kaum öffnen, da auf 
Grund des Golfkriegs die Bereitschaft der 
USA und ihrer wichtigsten Alli ierten, die 
Großregion Indik militärisch zu räumen, 
weiter gesunken ist. Die amerikanische 
Militärbasis auf der britischen Besitzung 
Diego Garcia hatte i m Krieg schließlich 
nicht nur eine wichtige logistische Funk­
tion, sondern diente auch als Ausgangsba­
sis für Luftangriffe m i t B-52-Bombern auf 
Irak. M i t einer Aufgabe oder Entwertung 
solcher Militäreinrichtungen durch die 
USA dürfte somit heute noch weniger zu 
rechnen sein als vor dem Konflikt . Damit 
sieht die UN-Init iat ive für eine Realisie­
rung der 'Friedenszone Indischer Ozean« ei­
ner höchst ungewissen Zukunft entgegen. 

fachen Hippler • 

Wirtschaft und Entwicklung 

UNCTAD: Verhaltenskodex gegen wettbe­
werbsbeschränkende Geschäftspraktiken -
Zweite Überprüfungskonferenz - Verstärk­
te Umsetzung des Kodex angestrebt (12) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 3/ 
1987 S.104f. fort.) 

I . Als die 35.Generalversammlung der Ver­
einten Nationen vor gut zehn Jahren das 
Multilateral vereinbarte ausgewogene 
Grundsatz- und Vorschriftenpaket zur Be­
kämpfung restriktiver Geschäftspraktiken 
verabschiedete, konnte angesichts der lan­
gen Geschichte von Fehlschlägen bei der 
Vereinheitlichung der Grundsätze und Re­
geln zum Schutz des internationalen Wett­
bewerbs erstmals von einem Erfolg die Re­
de sein. Positive Erwartungen knüpften an 
diesen Schritt insbesondere die Entwick­
lungsländer, deren Exportpotential und 
Fortentwicklung i n ihrer Sicht in besonde­
rer Weise von den wettbewerbsbeschrän­
kenden Praktiken ausländischer und vor 
allem transnationaler Unternehmen be­
troffen ist. 
Indes sorgten handfeste Meinungsverschie­
denheiten zwischen Industriestaaten und 
Entwicklungsländern zunächst für Enttäu­
schung; die Umsetzung des unverbindli­
chen Verhaltenskodex verlief — wie die er­
ste Konferenz zu deren Überprüfung i m 
Jahre 1985 zeigte - eher zäh. Eine Beile­
gung des Konflikts, der sowohl den Anwen­
dungsbereich als auch die Zielrichtung des 
•Grundsatz- und Vorschriftenpakets« betraf, 
war nicht zu erzielen und wurde daher auf 
die zweite Überprüfungskonferenz vertagt. 
Diese fand vom 26.November bis zum 
7Dezember 1990 i n Genf statt und endete 
zumindest m i t einer Teillösung. 

I I . Die Diskussionen rankten sich alle-
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samt u m die praktischen Probleme, die bei 
der Bekämpfung restriktiver Geschäfts­
praktiken und deren Auswirkungen auf 
den Welthandel auftreten. UNCTAD-Ge-
neralsekretär Kenneth K.S. Dadzie schil­
derte eingangs die aktuelle Situation als 
ein Stadium drastischer Veränderungen i m 
Bereich des internationalen Wettbewerbs. 
Auf nationaler Ebene bestehe ein Trend 
zum Abbau von Kontrollen und zur Libera­
lisierung der Wirtschaft m i t der Folge, daß 
sich die Märkte i n fortschreitendem Maße 
für ausländische Konkurrenten öffneten. 
I m Rahmen dieser Entwicklungen lägen 
auch die ökonomischen Reformen i n 
Osteuropa, während auf internationaler 
Ebene die Verhandlungen der Uruguay-
Runde des GATT über wettbewerbsrele­
vante Themen wie »handelsbezogene In­
vestmentmaßnahmen" (TRIMs) und »han­
delsbezogene Aspekte der Rechte an intel­
lektuellem Eigentum« (TRIPs) ihren Bei­
trag leisteten. Schließlich habe das Näher­
rücken des einheitlichen europäischen 
Marktes sowie die Gefahr der Bildung wei­
terer Handelsblöcke manches Unterneh­
men zu Umstrukturierungsmaßnahmen 
veranlaßt, zu denen auch Unternehmens­
zusammenschlüsse und -kaufe gehörten. 
Diese Trends seien geeignet, den interna­
tionalen Wettbewerb zu fördern, doch be­
dürfe es zur Sicherstellung dieses Ergebnis­
ses der aktiven Mith i l fe durch die gesamte 
Staatengemeinschaft. 
Über die Form dieser Unterstützung wurde 
auf der Konferenz ausführlich gesprochen. 
Kontrovers waren vor allem die Meinungen 
über die Effizienz des »Grundsatz- und Vor­
schriftenpakets« i n seiner derzeitigen un­
verbindlichen Fassung. Die »Gruppe der 77« 
(G-77] präsentierte einen Resolutionsent­
wurf (UN D0C.TD/RBP/CONF.3/L.2) m i t 
Vorschlägen zur Änderung und Ergänzung 
des Verhaltenskodex, durch die der Anwen­
dungsbereich präzisiert und erweitert so­
wie eine deutlichere Zielvorgabe eingefügt 
werden sollte. Hinzu kamen Verfahrensvor­
schläge zur Verbesserung des Informations­
austauschs und der zwischenstaatlichen 
Konsultation sowie Bestimmungen, die zu 
gegenseitiger technischer Hilfe auffordern. 
Schließlich regte die G-77 wie schon 1985 
an, die alljährlich zur Überprüfung des Ko­
dex zusammentretende zwischenstaatli­
che Expertengruppe zu einem Sonderaus­
schuß für restriktive Geschäftspraktiken 
aufzuwerten. Zur Begründung dieser Vor­
schläge wies Gonzalo T. Santos (Philippi­
nen) als Vertreter der G-77 darauf hin, daß 
die weltweite Ausdehnung von Monopolen 
durch Zusammenschlüsse, Übernahmen 
und strategische Allianzen zwischen gro­
ßen Unternehmen die Entwicklungsländer 
immer stärker benachteilige. Der interna­
tionale Wettbewerb müsse daher gegen je 
de Form restriktiver Geschäftspraktiken 
geschützt werden, doch stelle der Kodex 
hierfür kein ausreichendes Instrumenta­
r i u m zur Verfügung. Er sei von Anfang an 
nur als Minimallösung verstanden worden 
und deswegen auf Verbesserungsmöglich­
keiten zu überprüfen. Außerdem beharrte 
die G-77 auf ihrem Standpunkt, daß ge­
tarnte Handelsbeschränkungen wie »frei­

will ige Exportrestriktionen« (VERs) und 
»ordentliche Marktabsprachen« (OMAs) als 
kollusive Verhaltensweisen zwischen Re­
gierungen und Unternehmen bereits jetzt 
unter den Kodex fielen. Besorgt äußerte sie 
sich über den neueren Trend zur Deregula­
tion, der die Gefahr heraufbeschwöre, daß 
die Wirksamkeit der Kontrollen über wett­
bewerbswidrige Praktiken verloren geht 
und die paradoxe Situation eintritt , i n der 
Wettbewerb zur Beseitigung des Wettbe­
werbs führt. 
Diese Ausführungen und Vorschläge fan­
den vor allem die Unterstützung des chine­
sischen Vertreters L i Z h i m i n , der sich dar­
über hinaus wie schon 1985 dafür aus­
sprach, das »Grundsatz- und Vorschriften­
paket« rechtlich verbindlich auszugestal­
ten,- andernfalls würde es insbesondere von 
den Industriestaaten nur halbherzig ausge­
führt. Deren Verbund auf der Konferenz, 
die »Gruppe B«, wies diese Auffassungen 
hingegen durch ihren Vertreter, den Nieder­
länder Allard Ham, entschieden zurück 
und betonte, daß sich der Verhaltenskodex 
besser bewährt habe als je erwartet worden 
sei. Desgleichen lehnte sie erneut die Ein­
richtung eines Sonderausschusses m i t 
Rücksicht auf seinen eher politischen Cha­
rakter ab. Statt solcher Änderungen bedür­
fe es viel dringender einer effektiveren An­
wendung des bestehenden Regelwerks, 
speziell der Verabschiedung und Durchset­
zung wirksamer Wettbewerbsgesetze i n 
solchen Staaten, i n denen die Kommando­
wirtschaft abgeschafft wurde. Auf interna­
tionaler Ebene, vor allem zwischen Staaten 
der »Gruppe B«, seien bereits neue Vor­
schriften erlassen worden, u m den aktuel­
len Entwicklungen auf dem Weltmarkt 
Rechnung zu tragen. Als Beispiel nannte 
Allard Harn unter anderem die neue Be­
stimmung der Europäischen Gemeinschaf­
ten (EG) zur Fusionskontrolle. Thinam Ja­
kob-Siebert, die aus Deutschland stam­
mende Vertreterin der EG, führte dazu spä­
ter ergänzend aus, daß diese Vorschrift eine 
bisher i m Gemeinschaftsrecht bestehende 
Lücke schließe und das starke Engagement 
der EG zum Schutz des Wettbewerbs eben­
so demonstriere wie die empfindlichen f i ­
nanziellen Strafen, die bei Wettbewerbsver­
stößen gegen die beteiligten Firmen ver­
hängt würden. 
Trotz dringender Appelle der Entwick­
lungsländer und einiger osteuropäischer 
Staaten konnte die G-77 letztlich m i t i h ­
rem Resolutionsentwurf nicht durchdrin­
gen. Auch die Sowjetunion hielt Änderun­
gen am Verhaltenskodex derzeit nicht für 
angebracht. 

I I I . Ein breiter Konsens bestand jedoch dar­
über, daß i m Sinne der Anregungen seitens 
der »Gruppe B« dringend Initiativen zur Effi­
zienzsteigerung des »Pakets« ergriffen wer­
den müßten. Gefordert wurde zunächst die 
umfassende technische Hilfe der Industrie­
staaten bei der Formulierung von Wettbe­
werbsgesetzen sowie der Einrichtung und 
Ausbildung von Kontrollorganen vor allem 
i n den ehemals kommunistischen Län­
dern. Polen, Rumänien und Bulgarien 
konnten bereits auf einige Fortschritte i n 

diesem Bereich verweisen. Femer postulier­
ten viele Staaten die Notwendigkeit, 
Transparenz und Registrierung der natur­
gemäß subtilen und verborgenen restrikti­
ven Geschäftspraktiken durch wirksame 
Verfahrensweisen sicherzustellen und Me­
chanismen der zwischenstaatlichen Kon­
sultation zu verbessern. 
Dementsprechend nahmen zum Schluß 
der Konferenz 75 Staaten einstimmig eine 
Resolution zur Verstärkung der Umsetzung 
des Grundsatz- und Vorschriftenpakets 
(TD/RBP/CONF.3/8) an. Diese enthält 
zum einen den Appell an alle Staaten, 
geeignete Wettbewerbsgesetze zu verab­
schieden, bestehende Vorschriften zu ver­
bessern und für deren Durchsetzung durch 
administrative und gerichtliche Maßnah­
men Sorge zu tragen. Die auf diesem Ge­
biet bereits erfahrenen Länder und das 
UNCTAD-Sekretariat werden aufgefordert, 
weiterhin den weniger bewanderten Staa­
ten auf deren Ersuchen m i t Rat und Tat zur 
Seite zu stehen, sei es durch Seminare, be­
ratenden Beistand oder Ausbildungspro­
gramme. Z u m anderen beinhaltet die Re­
solution eine Verfahrensregelung zur zen­
tralen Sammlung von Informationen beim 
Sekretariat der UNCTAD und deren Über­
mi t t lung an interessierte Staaten. Alle 
Staaten werden aufgefordert, zumindest 
jährlich dem Sekretariat über neue oder ge­
änderte Wettbewerbsgesetze, Aktivitäten 
zur Kontrolle restriktiver Geschäftsprakti­
ken und relevante Studien, Richtlinien 
oder ähnliches zu berichten. Das UNC­
TAD-Sekretariat soll sodann diese Infor­
mationen registrieren, aktualisieren und 
veröffentlichen sowie auf gezielte Anfragen 
Auskünfte erteilen. Ergänzend sieht die 
Resolution einige Regelungen zur zwi­
schenstaatlichen Konsultation vor, für die 
künftig vor allem die jährliche Tagung der 
Expertengruppe als Forum dienen soll. Ab­
schließend wird der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen empfohlen, für 
1995 eine dritte Überprüfungskonferenz 
einzuberufen. 

Kerstin Jung • 

UNPAAERD: Sachverständigengruppe äu­
ßert sich zu den Problemen Afrikas im 
Rohstoffbereich - Afrikanische Kritik -
Gesamtkonzept fehlt (13) 

(Vgl. auch Konrad Melchers, Afrika: weder 
Gesundung noch Entwicklung. Zwischen­
bilanz des Aktionsprogramms der Verein­
ten Nationen für 1986 bis 1990 (UNPA­
AERD), V N 2/1989 S.48ff., und den Beitrag 
über den letzten Afrika-Bericht der Welt­
bank, V N 1/1990 S.30ff.) 

Die i n den achtziger Jahren zutage getrete­
ne Entwicklungskrise des afrikanischen 
Kontinents hat zu unterschiedlichen Reak­
tionen geführt: vom Zynismus der »Afro-
pessimisten« bis zu Nothilfeaktionen und 
zum humanitären Engagement vieler ein­
zelner und Organisationen. Die Vereinten 
Nationen suchten der akuten Krise durch 
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